
Beilage
zum

Amtsblatt
der Königlichen Ncgiernng ztt Düsseldorf.

(Och.: 15 «Ub-rgrosch-n Stempel.) CyNetsstStt

zum Geschäftsbetriebe in den Königlich Preußischen Staaten für die Belgische
Gesellschaft der Vereinigten Rentner zu Brüssel.

Der unter der Firma:

„Belgische Gesellschaft der Vereinigten Wentner"
in Brüssel domicilirten Gesellschaft wird die Concession zum Geschäftsbetriebe in ^en Königlich Preußischen Staaten,
auf Grund der Statuten vom 23. Januar 1852 hiermit «nter nachsolgeuden Bedingungen ertheilt:

1) Jede Veränderung der bei der Zulassung gültigen Statuten muß bei Verlust der Concession angezeigt
und, ehe nach deuselbcn verfahren werden darf, von der Preußischen StaatS-Rezierung zeuchst
werden.

2) Die Veröffentlichung der Concession,der Statuten und der etwaigen Aenderungen derselben erfolgt
in den Amtsblättern derjenigen Königlichen Regierungen, in dersn Vezirken die Gesellschaft Geschäfte
zu betreiben beabsichtigt, auf Kosten der Gesellschaft.

3) Die Gesellschaft hat wenigstens an einem bestimmten Orte in Preußen eine Haupt-Niederlaffu ig mit
einem Geschäfts -Lokale und einem dort domicilirten General-Bevollmächtigten zu begründen.

Derselbe ist verpflichtet, derjenigen Königlichen Regierung, in deren Bezirk sein Wohnsitz bele¬
gen, in den ersten 6 Monaten eines jeden Geschäftsjahres »eben deö. Verwaltungsberichte und der
Generalbilanz der Gesellschaft eine ausführliche Uebersicht d^r im verflossenenJahre in Preußen be¬
triebenen Geschäfte einzureichen.

Au dieser Uebersicht— für deren Aufstellung von der betreffenden Regierung nähere Bestim¬
mungen getroffen werden können — ist das in Preußen befindliche Activum von dem übcigm Acti¬
vum gesondert aufzuführen.

Die Bilanz und die Uebersicht sind alljährlich durch den Staatsanzeiger auf Aostm der Ge¬
sellschaft bekannt zu machen.

Für die Richtigkeit der Bilanz und der Uebersicht,sowie der v?n ihm geführten Bücher, ein¬
zustehen, hat der Generalbevollmächtuste sich persönlich imd erforderlichen Falls unter Stellung zu¬
länglicher Sicherheit zum Vortheile sämmtlicher inländischer Gläubiger zu verpflichten. Außerdem muß
derselbe auf amtliches Verlangen unweigerlich alle dieienigen Mi ,Heilungen machen, welche sich auf den
Geschäftsbetrieb der Gesellschaft oder auf den der Preußischen Geschäfts-Niederlassung beziehen, auch
die zu diesem Behufe etwa nöthigen Schriftstücke,Bücher, Rechnungen ,c. zm Einsicht vorlegen.

4) Durch den General-Bevollmächtigtenund von dem inländischen Wohnorte desselben aus sind alle
Verträge der GesellschaftM't den Inländernabzuschließen.

Die Gesellschafthat wegen aller aus ihren Geschäften mit Inländern entstehenden Verbindlich¬
keiten, je nach Verlangen des inländischen Versicherten, entweder in dem Gerichtsstande des Gene»al-
Bevollmächtigten oder io demjenigen deS Agenten, welcher die Versicherung vermittelt hat, als Be-



klaxte Recht zn nehmen und diese Verpflichtung in jeder für einen Inländer auszustellenden Ver¬
sichern. zS-Police aut'orücklich auSznsprechen.

Sollten die Streitigkeiten durch Schiedsrichter geschlichtet werden, so müssen diese letzteren, mit

Einschloß deS Obmanns, Preussische Unterthanen sein.

Die vorliegende Concession kann zu j"d'kr Zeit, und ohne daß eL der Angabe von Gründen bedarf, le¬

diglich nach dem Ermessen der Preußischen Staalsrcgierung zurückgenommen un> für erloschen erklärt werden.

Uebrigenö ist durch diese Concession die Bcsugniß zum Erwerbe von Grundeigentbnm in den Preußi¬

schen Staaten nicht gegeben, sondern dazu bedarf es in jedem einzelnen Falle der besonders nachzusuchenden lan¬
desherrlichen Erlaubmß.

Berlin, den 17. Oktober 1863.
(I.. 8.)

Der Minister des Innern.
(gez.) G^s Eulenbur^.

8S13. ^" . Statuten
für

Hie Belgische Gesellschaft öer „Vereinigten Rentner."
Civile anonyme Gesellschaft

für die Bildung und Leitung gegenseitiger Lebens-Vereine.
Gegründet am 28. Januar 1852.

I» Capitel.

Constituirung der Gesellschaft.
Art. 1 Von den Erschienenen und jenen Personen, welche durch Subscription oder den Besitz einer oder

Mehrerer Actie« diesen Statuten bcitreteu, wird eine civile anonym: Gesellschaft unter der Benennung„Belgische Gesellschaft der vereinigten Rentner" gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft ihr Do«izil ist iu Brüssel.

Art. 2» Zweck der Gesellschaft ist:
1) In Belgie« und dem AvZl«nde gegenseitige von dem menschlichen Leben abhängende Bereine zu

bilden und Th:il..ehmer hierzu zu erlangen.

2) Die genannt:» Vereine bis zum Ende ihrer Dauer zn leiten und zu verwalten, die Einzahlungen
ein'ucassiren, und, wie voraus bestimmt, zu verwenden;

3) und endlich die Vertheilm'.g des den genannten Vereinen gehörigen Vermögens zu den für die ouf-

einanoerfolgenden Liquidirungen bestimmten Zeitpunkten zu veranlassen und solche den hierzu Be¬
rechtigten auszuhändigen.

Die speciellen Grundlagen diesem Vereins, die allgemeinen und befc.idcren sie leitenden Bedingungen fol«
len durch den VerwaltnngSräth festgesetzt werden.

Art. ü. Die Dauer der Gesellschaft ist auf 90 Jahre bestimmt, vorbehaltlich der Auflösung in nachbenannteü
Fällen:

Die Auslösung kann stattfinden, wenn das Gesellschaft-Capital sich bis zur Hälfte des ursprüng¬

lichen Bestandes vermindert. In diesem Falle muß solche von der Hälfte und Einem der Actionaire,
welche mindestens A der Actien besitzen, beantragt werde».
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Der Verwaltungsrath hat s'.'dann innerhalb Monatsfrist die General - Versammlung zusammen

zu berufen. '
Im Fc.ll? einer Auftöfupg oder eines Beschlusses der General-Versammlung, daß keine neuen

gegenseitigen Vereine mehr eröffnet werden sollen, wird die Liqnidirnng durch drei von der General-
Versammlung bezeichnete Verwaltungsräthe, in dsr Form und unter den Bedingungen, wie solche
vcn dieser Versammlung bestimmt werden, ausgeführt.

Die Actionaire sind verpflichtet, bis zum Betrage ihrer Actiea die Summen, welche zur Zah¬
lung der Schulden der Gesellschaft nöthig sind, einzuzahlen. Wos nach Bezahlung di.r Schulden

und Erfüllung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft von diesen Einzahlungen übrig bleibt, wird nach
Verhältniß derselben unter die Actionaire verthM, es versteht sich jedoch von selbst, daß das Ce-

sammt-Vermögen der Gesellschaft bis zur vollständigen Liquidi.ung der durch sie gebildeten gegen¬
seitigen Vereine, als Garantie ihrer Verwaltung hastet. —

IS. Capitel.
Gesellschafts-Vermögen und Actien.

Art. Ä. Das Gesellschasts-Vermögc« ist auf Frcs. 500,000. festgesetzt und wird in 1000 Actien zu Frcs. S00.
ausgegeben. Sobald der vierte Theil der Actien durch di? Gründer der Gesellschaft genomunn, ist solche
als bestehend zn erachten. Auf den Antrag des VerwaltungStaths kann das Gesellschqfts^ Vermögen bis

1,000,000 Frcs. erhöht werden, doch muß die zu diesem Zweck zusammen zu berufende außerordentliche Ge¬

neral-Versammlung der Actionaire es zuvor genehmigen.

Die Actien lauten auf den Namen und sind von 1 bis 1000 nnmerirt. Sie werden aus einem Steck¬

buch? ausgeschnitten nnd sind, wie der Abschnitts-^tock, mit, der Unterschrift des DiveetorS und zweier Mit¬

glieder des VerwaltungsrathS versehen; sie tragen einen trockenen Weypel mit der Unterschrift:

„Lompn^nis bölxv 6?« Rentiers R^rmls, Foeiet6 xonr Is konrmtioll et la ALstiou ä'Aszooistiolls

„wutuelles eur la vis."

(„Belgische Gesellschaft der vereinigten Rentner, Gesellschaft für die Bildung und Leiwng gegenseiti¬
ger Lebens-Verei.ie/^)

Die Cession der Actien findet in Gcmäßhejt des Art. 36. d<!s Handelsgesetzes durch eine in die Register

der Gesellschaft eingetragene uud von dem Cedent i'nd Cessionar oder ihren Bevollmächtigten, unterschriebene

Erklärung der Ueberlraaung (Cession) statt.

Der Cessionar bedarf vor Allem die Genehmigung des Le^valtnngsrathes der Gesellschaft, welche durch

Beschluß desselben, bei geheimer Abstimmung mit. Stimmenmehrheit von ^ der Abstimmenden ertheilt wer¬
den kann. ^

Keine Actie kann getheilt werden. Die Bedingungen gegenwärtiger Statuten machen den Inhaber
der Actie verbindlich, in dessen Handen sie sich zur Zeit befindet.

Die Uebertrazung der Actie berechtigt den Inhaber gleichzeitig zum Empfang aller verfallenen Zinsen
und nicht gezahlter Dividende.

Art. 3. Bei Einhändigung der betreffendenPapiere Müssen die Actionaire das erste Fünftel des Betrages
einer jeden Actie einzahlen, die übrigen Fünftel sollen nur dann, wenn der VerwaltungSrath die Nothwen¬

digkeit da^zu erkennt, eingezahlt werden.

Die sofort eingezahlten Fünftel sollen zu der, dyrch di? allgemeinen Bedingungen, be -ügliH der Bildungund Verwaltung der gegenseitigen Lebens -Vereine vorgeschriebenenEauucn, wie auch zur Bestreitungder
verschiedenen Ausgaben für die erste Einrichtung 'uüd Umosten jeglicher'Art verwendet werden.

Art. v. Die Actionaire sind nur verpflichtet den Verlust der Gesellschaftbis znr Hohe des Betrages ihrer Be¬
theiligung bei der Gesellschaft zn trafen.

Art. 7. Kein Actionair"darfmehr als '200 Actim besitzen.
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R«t. 8. Bei Nichtbezcchlung eines oder mehrerer Fünftel der von dem VerwaltungSrathedurch recommandirte
Bri-fe eingeforderten Einzahlung, dient die Copie des Briefes im Copirbuche als Beweis «nd kann auf
Grund dessen der Verwaltungsrath die Eintreibung dieser Summer, gegen die Actionaire gerichtlich veran¬
lassen.

Art. S. Der Actionair, welcher seiner Zahlungsverpflichtung in der bestimmten Frist nicht genügt,, hat keinen
Theil an der Verkeilung des Gewinns in der Zeit des Betriebes, während welcher er diese unterlassen hat,
und kann außerdem zu Gunsten der Gesellschaft aller seiner Rechte an dieselbe verlustig erklärt werden.

s«. Capitel.

General-Vers ammlung.
Art. <0. Die General-Versammlung vertritt die Gesammtheit der Actionaire, und besteht auS jenen Actionai¬

re«, welche mindestens b Aktien besitzen.

Die Verwalter, sowie der General-Director können den Berathung"« der General-Versammlungbei¬
wohnen, haben jedoch nur berathende Stimmen bei ihre Verwaltung nicht betreffenden Fragen.

Art. II. Die Znsammenbemfungder General-Versammlungwird durch von dem Director und einem
der Verwalter gezeichnete Briefe geschehen, welche mindestens 20 Tage vor Anberaumung derselben abgesandt

werden müsien.
Außerdem wird eine desfallsige Anzeige zweimal, und zwar die erste ebenfalls mindestens 20 Tage vor-

her in zwei der gelesensten, täglich m Brüssel erscheinenden Zeitungen veröffentlicht werden.

Art, 12» Die zur Theilnahme an der General-Versammlungberechtigten Mitglieder, können sich durch Be-
^vUmächtigke, die jedoch selbst Actionaire sein müssen, vertreten lassen.

Die Besitzer von 5 Actieu habe» Ansprach ans 1 Stimme.
„ 10—29 „ „ „ „2 Stimmen.
" " " " " ^ „

" ^ ^ ^ ", " " „„ 70 und darüber „ „ „ 5 „
Die Bevollmä^tigten, welche schon Mitglieder der General-Versammlungstnd, können ihre Stimmen

jenen ihrer Vollmachtgeber hinzufügen, ohne jc^cch mehr als 5 Stimmen haben zu können.
Die General-Versammlungkann gültig berathen, sobald sie aus der Hälfte und Einem der beiwohnungS-

fä^lgeri Mitglieder besieht. — Die Beschlüsse werden durch Stimmenmehrheitder gegenwärtigen oder ver¬
tretenen Mitglieder gefaßt und durch von den Büreau-Mitglicdernunterschriebene Protokolle beglaubigt.

Art. 13. ^alls eine erste Versammlungdie obige angegebene Anzahl von Mitgliedern zur gültigen Zusam¬
mensetzung der General-Versammlung nicht erreicht, so wird dieselbe nach Verlauf von mindestens vierzehn
Tagen, in der durch Art. 11. vorgeschriebenenForm, von Neuem zusammenberusm und alsdann die Ver¬
sammlung als beschlußfähig erachtet, welche auch die Zakl der gegenwärtigen Mitglieder fei» mag. Die
Berathung kann jedoch nur Gegenstände berühren, welch- schon aus der Tagesordnungder ersten Versamm¬
lung standen. - >.

Art. IS. Die Versammlang wir^ jet-S Jahr im Laufe des Moxats April stattfinden, doch kam: jolche auch
außerdem außerordentlicher Weise zusammentreten:

a) fo oft der Ierwal'ungsrat')es als zweckdienlich erachtet,
k) auf ein an den Bcrwcltnnzs"»th von der Hälfte und Einem der stimmfähigen Actionaire, oder

von dem Neberwc,chimgS-Co«it6 der gegenseitigen Vereine gestelltes Verlangen.In diesen vor¬
stehend bezeichneten FAlen hat d.r Berwsltnngsrath sosert die General-Versammlungin der
durch Art. 11. vorgeschriebenenForm und Frist zusammen zu berufen.



Art, KZ. Die General-Vc.sammlungwird durch den Verwaltungsrath zusammen berufe». Der Präsident
des genannten Raths wird den Vorsitz führen und gleichzeitig zwei Stimmensammlerund einen Secretai.-
ernennen, welche dann das provisorischeBürean bilden.

Unter demselben Borsitz wird die General-Versammlung das definitive Büreau ernennen.
Art. I«. Die General-Versammlung hat den Zweck:

I. die Mitglieder des Verwaltungsraths gU ernennen,
H. den Bericht des Directors über die Lage der Gesellschaft entgegen zu nehmen,

VI. die Rechnungen des verflossenenGeschästs-Jahreszu untersuchen und festzustellen,
IV. die Vertheilungder Dividenden festzustellen,
V. über die ihr von den Bexwaltungsrathevorgelegten Fälle, welcher Art sie auch sein möge«, zu

entscheiden.
Die ausgesprochene Genehmigung der General-Versammlung entlastet die Ve.wallnng.

SV. Capitel.
Verwaltung.

Art. 17. Die Gesellschaft wird durch einen a.!s 6 Aetionairenbestehenden und von der General-Vcrsamm-
lung durch Stimmzettelmit Stimmenmehrheitgewählten Rath verwaltet.

Der Vevwalt«ngsrathkann bis zur nächsten Zusammenkunft der General-Versammlungsich einen oder
mehrere Actionaireals Verwalter beiordnen.

Die Functicn eines Verwalters dauert drei Jahre.
Die Verwalter können lmmer wiedergewählt weiden.
Im Fall des Todes oder Austritts eines oder mehrerer Mitglieder des Verwaltungsraths, sind solche

durch die übrigen Mitglieder provisorisch bis zur nächsten Zusammenkunft der General -Versammlung zu er¬
setzen und wird diese elSdanu über deren Ernennungen definitiv beschließen.

Die so ernannten Verwalter bleibe« bis zur Erlöschung der Vollmacht ihrer Vorgänger in Functio«.
Art. 18. J?der Verwalter muß Besitzer von mindestens zehn Aetien sein, welche wahrend der Dauer seiner

Function unveräußerlich sind.

Art. IS. Die Verwalter haben kein bestimmtes Gehalt. Zu ihre» Gunsten werden jährlich 20 "/«, von dem
Netto-Gewinn vorweg abgezogen und ihnen außerdem Gegenwartsmarken von Frcs. 1<1. bewilligt.

Art. 2V. Als Ausnahme von Art. 17. und auf alleinigen Grund der gegenwärtigen Starrten wird die Ge¬
sellschaft vorerst durch die nachste^-nden Personen, Gründer der Gesellschaft, verwaltet.

H. Henri Uaris pittonr«, Devutirter. ,
vtisrles Vistor üeaTiorssiin, Gutsbesitzer und Bürgermeister zu Gingelom.
I^roexer Nieolas I>i <zrrs ?rnmx>er, Banquier zu Brüssel,
cksiles L«tors, Notariats-Caudidatzu Brüssel.^

* Die jetzige« durch die Gener«l-Bersammlu»qvom 28. April 185S ernannte» Verwalter sind:
H. H. ölei-eisr, St««tüminifter,K-mmervi^tglied.

Henri Zlarlö ?:ttsi,rz, früheres Kamme^mitglied,
viuooll, Minister der öffentlichen Arbeiten, Kammermitglied.
?ros?sr Nisylss ?i«rrs ?r»mpsr, B«t?«i^r jll Brüssel,
vksrles Notar zu Arid erlecht bei Brüssel.
Lei.ns^»in, Gras vou ViU^rms^t, Provmzial-RatH.
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Art. AI. Der BerwaltungSrathernennt aus seiner Mitte einen Präsideutenund einen Vieepräsidenten.

Die Dauer ihrer Fune'ion ist ein Jahr, doch sind sie wieder wählbar.

Bei Abwesenheit des Präsidenten und des Vieepräsidenten wird der Vorsitz von dem Aeltesten der an¬
wesenden Mitglieder geführt.

Bei allen Berathungen entscheidet bei Stimmengleichheit die des Präsidenten.

Art. 22. Der Verwaltungsrath tritt wenigstens einmal im Monat zusammen, er ist nur dann beschlußfähig,
wenn wenigstens 3 Mitglieder anwesend sind. Die Beschlüsse werden durch Stimmenmehrheit gefaßt.

Art. 2Z. Der Verwaltungsrath vertritt die Gesellschaft dritten Personen gegenüber/und nimmt Einsicht von
allen Geschäften der Gesellschaft.

Er bestimmt die Höhe der zu machenden Nachforderung auf die von den Actionairen einzuzahlenden
übrigen Fünftel, nach Maßgabe des Bedarfs der Gesellschaft.

Er bestimmt über die Verwendung der der Gesellschaft gehörigen Gelder.

Er hat darüber zu wachen, daß die von den Mitgliedern der gegenseitigen Vereine eingezahlten Gelder

in der durch die allgemeinen Vertragsbedingungen vorgeschriebenen Weise und Frist angelegt werden.

Er ernennt und entläßt die Agenten und Beamten der Gesellschaft.

Er nimmt Einsicht von allen auf die Gesellschaft bezüglichen Registern, Correspoudenzen, Rechnungen >c.

Er ist berechtigt Vergleiche zu schließen und sich dem schiedsrichterlichen Urtheil zu unterwerfen.

Die JahresMechnungen, die Zinsen von den durch die Actionaire eingezahlten Summen und die Verkei¬
lung des Gewinns werden dnrch den Verwaltungsrath geordnet und durch schließlich? Genehmiquna der Ge¬

neral-Versammlung festgestellt.

V. Capitel.

SeiiNltg der Geschäfte.
Art. 24. Die Geschäfte der Gesellschaft werden von einem General-Dir^ctorunter Äutoriiät und Aussicht des

Verwaltungsraths geleitet.

Art. 23. Der Gencral-Director wird von dem BerwaltungSrath ernannt und kann sich einen Unter Direetor
beiordnen, wenn die Nothwendigkeit hierzu von dem Verwaltungsrath anerkannt wird.

Im Fall der Nicht-Beobachtung oder Übertretung der Statuten, sowie wegen aller anderen gefähr¬
lichen, oder der Gesellschaft rmchtheiligen Handlungen, kann auf Antrag deS VerwaltuugsrathS die Genecal-

Versammlung mit einer Stimmenmehrheit von mindestens X der Abstimmenden die Absetzung bcS Direetors
aussprechen.

Art. 2S. Das Gehalt deS DirectorS, sowie die andern ihm z« gewährenden Vortheile,werden durch den Ber¬
waltungSrath festgesetzt.

Der Direetor muß wenigstens 20 Aetien besitzen.

Diese Aetien, welche als Garantie für'seine Verwaliung hafte:?, sind'MhreNd der ganzen Dauer seines
Amts und bis erfolgter RechmmgS-Ablegung unveräußerlich.

Auf alleinigen Grund gegenwärtiger Statuten ist Aerr I^ogrimcl-Vumonessn, einer der Grün¬
der der Gesellschaft, -um G'nera^Direetor derselben ernannt.

Art. 27. Der General-Dircctor wird den Sitzungend'es ^e^lMßörat^s^xts beiwohnen,wenn sich dieser
nicht mit seiner Geschäftsführung oder seinen persönlichen Handlungen zu beschäftigen hat; keinesfalls aber
hat er berathende Stimme.

Der General^Direetür ist Üiit WsMÄrg d'er'Äe'schMsse deS ZMMltMgsrathS beauftragt.
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Art. 28. Die Versicherungsverträge, die Nebertragnngen der Renten und anderer auf den Namen der Gesell--

schast eingeschriebene Fonds, die Vertrage, die Uebereinkommen, die Anweisungen jährlicher Einzahlungen un^
daS Giro werden durch den General-Director und einen der Verwalter unterzeichn.

Der General-Direetor unternimmt und verfolgt, Namens der Gesellschaft, alle gerichtlichen Handlungen.

Der General-Direetor und zwei Verwalter können rechtsgültig die Löschung aller zu Gunsten der Ge¬

sellschaft amtlich oder anders erfolgter Eintragungen ganz oder iheilweise, mit oder ohne Zahlung, bewilligen.

Hm Hinderungsfalle wird der General-Direetor durch einen von dem Verwalwngs'.ath abgeordnete.,
Verwalter ersetzt.

H'S. Capitel.
Inventur, Gewinn und Reservefonds.

Art. 2N. Jedes Jahr wird eine Uebersicht der Activa und Passiva der Gesellschaft ausgestellt. Diese Jnvenk!
wirb am 31. Dezember geschlossen und festgestellt. Sie wird durch den General-Direetor ausgenommen un'

durch die Mitglieder des Verwaltungsratys genehmigt. Die durch diese Inventur, nach Abzug aller geseb ^

schastlichen Lasten, festgestellten Ergebnisse, bestimmen den Gewinn.

Art. 3V. Von dem Uebnschus;werden 20 o/g dem VerwaltungSrathbewilligt, wie dies im Art. 19. bestimmt is.
K V» erhält der General-Direetor.

15 bist 25 °/o, je nachdem der VerwaltnngSrath darüber entscheiden wird, werden jährlich zur Reserve

gelegt und entweder in Staatspapieren angelegt oder im Namen der Gesellschaft zur Erwerbung von Grund¬

stücken, oder zur Begründung der Caution bis zum Betrage von FrcS. 500,000 verwendet.

Der Rest wird als Dividende unter die Aetionaire vertheilt.

Art. 3i Die aus der Reserve fließenden Zinsen werden jährlich an die Aetionaire vertheilt. Sobald die ill
Art. 3V. festgesetzte Summe durch die jährlichen Reserven erreicht ist, wird der Gesommtbetrag des Gewinns
unter alle Aetionaire vertheilt.

Falls jedoch die als Reserve bestimmten Fonds angegriffen würden, so beginnen die Vorausnahmen,
wie sie im Art. 30. festgestellt sind, von Neuem.

Capitet.
Allgemeine Bestimmungen.

Art. 32. Dic gege.iwärligen Statuten können dmch Beschluss der General-Versammlung beschränkt oder aus¬

gedehnt werden. Dieselbe muß aber mindestens aus der Hälfte der zur Beiwohnung berechtigten Actionair,:

bestehen und müssen derselben die zur Berathung zu bringenden Gegenstände ordnungsmäßig bekannt gemacht
sein.

Art. 33. Im Fall Streitigkeiten zwischen d"n Aetiouairen und der Gesellschaft, »der zwischen den Actionairen
selbst entstehen, welche Sachen der Gesellschaft betreffen, so werden solche, welcher Wohnort auch der der'

streitend«! Partheien ist, durch drei von dem Präsidenten des Gerichts zu Brüssel gewählte Schiedsrichter

rechtsgültig e»tschieden, und entscheiden diese als letzte Behörde.

Art. 3Ä. Im Fall deS Todes oder Fallissements eines Actionairs, können die Erben, Gläubiger oder Nach¬

folger an keinem der Gesellschaft gehörigen Gegenstande Siegel anleg»n lassen, noch eine Inventur aufneh¬

men, oder irgendwie den Lauf der Geschäfte unterbrechen; sie haben sich vielmehr aus die durch die General

Versammlung festgestellte jährliche Inventur zu verlassen und behalten sie die Rechte ihres Gewährsmanns

in der Gesellschaft, jedoch müssen sich die Erben darüber einigen, daß nur einer aus ihrer Mitte, während

der Gemeiuschaft des Erbtheils, das Interesse deS Erblassers vertrete.



Dies wfirde derselbe Fall sein, wenn, welches auch der Grund sein mag, vehrerere Personen Besitzer
einer einzigen Actie würden.

Art. 3Z. Der General-Directsr hat, «schdem er 5 Jzhr den »orgenannte» Funktionen vorgestanden, das Recht,
seinen Nachfolger zu bestimmen, eS muH dieser jedoch von der General-Versammlunggenehmigt werden.

Art. 3K. Es kann ein Negierungs-Commissar bei der Gesellschaft ernannt werden, um wenigstens alle 8 Tage
von alle» gesellschaftlichen Geschäften,sowie vcn den auf die gegenseitigenVereine bezüglichen Operationen
Kenntniß zu nehmen.

Seit Gründung der Belgischen Gesellschaft

„Der vereinigten Rentner"
zu Brüssel

im Zahre 1852 bis zum Schlüsse des Jahres 1862 zählten die Ueberlebens-Vereine
3312S Vcreins-Mitglieder mit Frcs. 7« — wovon in Deutschland
7VVS Policen über Frcs. S,883,2<sZ — gezeichnetem Capitale.

Bei Negulirung des am Lsten Januar 1863 zur Veüheilung gekommenen,auf eine
uut töWige ÄaUer, von 1552 bis 1862, abgeschlossenen Ueberlebens-Vereines,erhielten
dessen Mitglieder einen jährlichen Zinsgenuß von 7 resp. 1Ä Procent ihres eingelegten
Capitals.

General-Bevollmächtigterund General-Agent für den Preußischen Staat.
Am Haack'schen Markt Nr. S. in Berlin.

Druck von Gustav Schultze Ls in Berlin, Me Schützenstraßz Nr. 8.
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